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308 Verwaltungs⸗- Rechtspflege .

a. Militäriſche Mitglieder :

Major von Henninges ( . u. ) .
Major Große (ſ . u. ) .

b. Zivilmitglieder .

Landeskommiſſär und Miniſterialrath A. Eiſenlohr (ſ . o. ).
Verwaltungsgerichts - Rath Wielandt (ſ . o. ).

C. Außerordenkliche Aitglieder ,

Gymnaſiumsdirektor Dr . Wendt (ſ . o. ) .

Oberſchulrath Blatz ( . o. ).
Profeſſor Karl Ludwig Bauer .

II . Verwaltungs⸗Rechtspflege .

Die Rechtspflege in beſtimmten , vom Geſetz oder durch Regierungs⸗

verordnung bezeichneten Streitigkeiten über öffentliches Recht wird

in erſter Inſtanz regelmäßig von den Bezirksräthen unter dem Vorſitz

des Bezirksbeamten , und in der letzten Inſtanz von dem Verwaltungs

Gerichtshof ausgeübt .

Nichtigkeitsbeſchwerden gegen Erkenntniſſe des letzteren , welche nur

wegen Unzuſtändigkeit oder Gewaltsüberſchreitung zuläſſig ſind , entſcheidet

das Staatsminiſterium in ſeiner zur Entſcheidung von Kompetenzkon⸗

flikten vorgeſchriebenen Zuſammenſetzung .

Zu derartigen Streitigkeiten gehören namentlich ohne Unterſchied , ob

Einzelne , Körperſchaften oder der Staat dabei betheiligt ſind , jene über

Staats - Bürgerrecht , Heimathsrecht , Unterſtützung , Orts - Bürgerrecht ,

Bürgernutzen , Beiträge und perſönliche Leiſtungen zu Gemeindezwecken ,

Kriegskoſten , Einquartirung und Vorſpann , Kirchen - und Schulverbands

beiträge , Gemeindeweg - Beiträge , Bewäſſerungs - und Entwäſſerungsan —

lagen , Stimmberechtigung und Wählbarkeit bei Gemeinde - , Bezirks⸗ und

Kreiswahlen u. ſ. w.

Alle Verhandlungen von Verwaltungsſtreitigkeiten vor den Bezirks

räthen und dem Verwaltungs - Gerichtshofe ſind mündlich und öffent —

lich , unter ſchriftlicher Feſtſetzung des thatſächlichen Verhältniſſes und

des Ergebniſſes der Beweiſe , ſoweit es als Grundlage für die Entſchei —

dung nöthig iſt .
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1. Verwaltungs - Gerichtshof 0
( mit dem Sitz in Karlsruhe ) .

Der Verwaltungs - Gerichtshof urtheilt in Verſammlungen von 5 Mit —

gliedern . Er hat vor ſeiner Entſcheidung den von jedem Miniſterium

für ſeinen Geſchäftskreis aufgeſtellten Vertreter des Staatsintereſſes zu

hören, der in der Sitzung des Gerichts ſeine Anträge ſtellt und begrün⸗

det. Die Bevollmächtigten der Parteien müſſen aus der Zahl der Rechts⸗

anwälte ſein . Die ſelbſt auftretende Partei muß von einem ſolchen be—

gleitet ſein . Die dienſtliche Aufſicht führt das Miniſterium des Innern⸗

Präſident :
1

Ludwig Renck . 2b .P. K. 2b.

Räthe :

Karl Joſef Schmitt , Geh. Rath III . Kl. , Vorſitzender Rath .
Gp3Za . - B . M .2b. -G. H. P. Za. - W. F. Ab.

Dr. Karl Ullmann , Verwaltungs - Gerichtsrath . G3a. m. E. -

55. -P. R. A. 3. -IH. B. H. 2b. -F. E. L3b.
Otto Sachs , Verwaltungs - Gerichtsrath . P3a . P. K. 3. - W.
Friedrich Wielandt , Verwaltungs - Gerichtsrath . Pza .
Molf v. Feder , Verwaltungs - Gerichtsrath .

Kanzlei :

Sekretariat : Leopold Rieder , Oberamtmann a. D. , zur

Verwendung beigegeben .

Regiſtrator :
Expeditor: Chriſtof Friedrich Lauterwald , Kanzleirath .

2 Kanzleiaſſiſtenten , 1 Kanzleidiener .



310 Bezirksräthe . Kreiſe und Gemeinden .

2. Bezirksrälhe .

Die Wahrung des öffentlichen Intereſſes bei den Verhandlungen und

Entſcheidungen des Bezirksrathes ſteht dem vorſitzenden Beamten zu, der

gegen letztere , wenn er aus Gründen des öffentlichen Intereſſes erheb
liche Bedenken dagegen hegt , den Rekurs an den Verwaltungs - Gerichts
hof ergreifen kann .

( Siehe oben unter Bezirksämter . )

III . Kreiſe und Gemeinden .

Die geſetzlich gebotenen allgemeinen Einrichtungen der ſog . Selbſt —
verwaltung für beſtimmte räumliche Bezirke des Staatsgebietes ſind die
Gemeinden und die Kreisverbände . Innerhalb der letzteren können

ſich, unbeſchadet der Verpflichtungen gegen den Kreis , mit Genehmigung
des Miniſteriums des Innern Bezirksverbände bilden .

Gemeinden und Kreiſe bilden körperſchaftliche Verbände und beſorgen
ihre Angelegenheiten ſelbſtſtändig , vorbehaltlich der geſetzlichen Aufſichts
rechte des Staates . Sie haben das Recht des Vermögenserwerbs , das

Beſteuerungsrecht und das Petitionsrecht in Gemeinde - , beziehungsweiſe
Kreisangelegenheiten . Die Gemeinden machen der geſetzlichen Regel ge—
mäß ihre Umlagen auf die ( für die Staatsſteuer konſtatirten ) Grund ,
Häuſer⸗ und Gewerbeſteuer - Kapitalien ihrer Gemarkung . In den Städten

Karlsruhe , Mannheim , Freiburg , Heidelberg , Pforzheim , Baden , Konſtanz
und Bruchſal wird außerdem auch das Klaſſen - und das Kapitalrenten —
Steuerkapital zu den Gemeindeumlagen beigezogen . Die Kreisverbände

legen die Beiträge zu ihren Ausgaben auf die Gemeinden und abgeſon
derten Gemarkungen des Kreiſes nach dem Verhältniß der der Gemeinde —⸗

beſteuerung unterliegenden Steuerkapitalien um.

Aufhebung beſtehender oder Bildung neuer Gemeinden , ſowie Ab

änderung der Kreiseintheilung , wenn dieſe gegen den Willen der Bethei —
ligten erfolgen ſoll , iſt nur im Wege der Geſetzgebung zuläſſig .

Gemeinde - und Kreisämter ſind Ehrenämter mit Zwangspflicht zur
Annahme . Entſchädigung und Gehalte für Zeitverluſt und Auslagen
ſind geſtattet .
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